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15. Oktober 2010

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder, 
 
in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober 2010 einigten sich die dbb tarifunion und 
der Berliner Senat auf den Angleichungs-TV und damit die Einführung des Tarifver-
trages für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) für die Beschäftigten des Landes 
Berlin. „Endlich haben die Beschäftigten im Land Berlin die Perspektive auf eine volle 
Angleichung der Entgelte. Wichtig ist auch die Rückkehr des Landes in die Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (TdL)“, so der Verhandlungsführer und stellvertretende 
Vorsitzende der dbb tarifunion, Helmut Overbeck. „Damit hat der negative Sondersta-
tus Berlins endlich ein Ende. Ab sofort herrscht auch in Berlin ein modernes Tarifrecht 
und die Beschäftigten sind nicht weiter von der Entgeltentwicklung in den anderen 
Bundesländern abgekoppelt.“ dbb tarifunion und das Land Berlin vereinbarten in den 
Verhandlungen, dass ab dem 1. November 2010 der TV-L in der Form des Anglei-
chungs-TV in Berlin gelten soll. Der TV ist paraphiert, die Erklärungsfrist läuft bis 26. 
Oktober 2010. 

 

 
Helmut Overbeck, Verhandlungsführer und stellvertretender Vorsitzender der dbb tarifunion, zusammen mit  
Dr. Ehrhart Körting bei der Paraphierung der Vertragstexte 
 
 

Die Regelungen im Einzelnen: 
 

 Einführung des TV-L zum 1. November 2010. Damit werden die Beschäftigten, 
die bis zum 31. Oktober 2010 eingestellt wurden, mit den ihnen am Stichtag zu-
stehenden Vergütungen und  Löhnen in das neue Tarifrecht überführt. Eventuell 
bereits angekündigte Rückzahlungsansprüche des Senats für die Zeit seit dem   
1. April 2010 gegenüber Neueingestellten konnten so verhindert werden.  

 Das Tarifgebiet Ost wird innerhalb der Laufzeit vollständig an das Tarifgebiet 
West angeglichen.  
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Informationen für unsere Mitglieder  
 

im Landesdienst Berlin  

 
 

Abschluss geschafft! 
 

TV-L gilt ab 1. November 2010  
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 Am 1. August 2011 steigen die Löhne auf 97 Prozent des Niveaus der anderen 
Bundesländer. Bis spätestens Ende des Jahres 2017 wird das Entgeltniveau der 
anderen Bundesländer erreicht. 

 Ab 2013 wird jeweils im August ein Angleichungsschritt an die anderen Bundes-
länder von wenigstens 0,5 Prozent vollzogen.  

 Die Entgelterhöhungen für die anderen Bundesländer werden im Jahr 2011 im 
Oktober übernommen, so dass wieder 97 Prozent des Entgeltniveaus der ande-
ren Länder gezahlt wird. Entgelterhöhungen des Jahres 2012 werden mit einer 6-
monatigen Verzögerung, Entgelterhöhungen des Jahres 2013 mit 3-monatiger 
Verzögerung übernommen. Ab 2014 erfolgen die Erhöhungen in Berlin zum sel-
ben Zeitpunkt, wie in den anderen Bundesländern.  

 Der jährliche Angleichungsschritt beträgt mindestens 2 Prozent. Liegen die Tarif-
erhöhungen in den anderen Ländern in den Jahren 2013, 2014, 2015 unter 1,5  
Prozent, wird auf den garantierten Angleichungsschritt von 0,5 Prozent die Diffe-
renz zwischen 1,5 Prozent und der Erhöhung in den Ländern addiert.  

 Die Überleitung in den TV-L erfolgt aus der Lebensaltersstufe, die bis zum 31. 
Oktober 2010 erreicht ist.  

 Noch nicht gezahltes Urlaubsgeld für das Jahr 2010 wird im November / Dezem-
ber nachgezahlt. 

 Die Wochenarbeitszeit beträgt ab 1. August 2011 einheitlich in Ost und West 39 
Stunden. Ab der vollständigen Angleichung an das Entgeltniveau der anderen 
Länder wird die Arbeitszeit auf den Durchschnitt der Arbeitszeit in den Westbun-
desländern (derzeit 39 Stunden und 24 Minuten) angehoben. 

 Die Regelungen zu den Arbeitszeitkonten und die Altersteilzeitregelungen nach 
dem Anwendungs-TV bleiben erhalten.  

 
Der dbb hilft! 
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente Fach-
gewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,2 Millionen Mitgliedern den Beschäftigten 
des Öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in 
tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, als auch im Falle von beruflichen 
Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich überzeugenden Ansprache je-
des Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer So-
lidargemeinschaft. Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonder-
heiten im Öffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitg-
liedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort über 
www.dbb.de, www.tarifunion.dbb.de, über Flugblätter dbb aktuell und unsere 
Magazine dbb magazin und tacheles. Mitglied werden und bleiben in Ihrer zustän-
digen Fachgewerkschaft von dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich! 
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